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Der WeltbDhnen-Prozeß von earl v.Ossietzky 
An einem solchen Nachmittag sitzt der Lord-Oberkanzler 

da mit einer Nebelglorie um das Haupt, eingehüllt und umge
ben von Scharlachtuch ... 

Charles Dickens, Bleakhouse 

Der IV. Strafsenat des Reichsgerichts hat am 23. November 
den Schriftsteller Walter Kreiser und mich als verantwort

lichen Leiter der ,Weltbühne' zu einer Gefängnisstrafe von 
anderthalb Jahren verurteilt wegen Verbrechens gegen § 1 
Absatz 2 des Gesetzes über den Verrat miiitärischer Geheim
nisse. Gegenstand der Anklage war der Artikel Kreisers vom 
12. März 1929 .. Windiges aus der deutschen Luftfahrt". Zwi
schen dem Verbrechen und der Sühne liegt also ein Zeitraum 
von zweieinhalb Jahren. In ,dieser Zeit ist das Heft mit dem 
landesverräterischen . Artikel nicht 'einen Tag beschlagnahmt 
gewesen. In dieser Zeit hielt sich Kreiser, gelernter Flug
zeugte,chniker und Konstrukteur, beinahe ein Jahr in Amerika 
auf, um in Philadelphia für das Pennsylvania Airdraft Syndicate 
zu arbeiten. In dieser Zeit hat Kreiser unserm Anwalt Alfred 
Apfel jede Adressenänderung mitgeteilt und ist schließlich in 
dem heitern aber unangebrachten Vertrauen zurückgekehrt, 
daß vor der Sagazität des höchsten Gerichtes die Anklage 
wie eine Seifenblase zerplatzen würde. ' 

Diese frohe Gewißheit habe ich niemals geteilt, wenn ich 
auch diesen Ausgang nicht für denkbar halten konnte. Ich 
weiß, daß jeder Journalist, der sich kritisch mit der Reichs~ 
wehr beschäftigt, ein Landesverratsverfahren zu gewärtigen 
hat; das ist ein natürliches Berufsrisiko. Dennoch war diesmal 
für eine reizvolle Abwechslung gesorgt: wir verließen den 
Saal nicht als Landesverräter sondern als Spione. 

Aus begreiflichen Gründen muß ich davon absehen, auf 
das innere Thema des Prozesses einzugehen. Vor den Lesern 
der ,Weltbühne' ist' es gewiß unnötig, Kreiser und mich zu 
rechtfertigen, aber vor jenem Publikum, das uns nicht kennt 
und seine Meinungen aus den Reservoiren der nationalisti
schen Presse empfängt, sind wir diffamiert, ohne uns zur 
Wehr setzen zu können. Hinter verschlossenen Türen sind 
wir abgeurteilt worden, militärische Geheimnisse Deutschlands 
an auswärtige Regierungen weitergeleitet zu haben. Mit Recht 
schreibt die ,Frankfurter Zeitung', daß ärger als Gefängnis 
ein solches Odium ist. 

Ich weiß mich in bester Übereinstimmung mit Kreiser, wenn 
ich hier erkläre, daß Anklage und Urteil an uns ern Absichten 
glatt vorbeitreffen, daß wir noch heute zu ihnen stehen und 
nichts zu widerrufen haben. Der Artikel Kreisers befaßte sich 
mit Bedenklichem: aus dem Luftfahrtetat, er behandelte Tarif
fragender Piloten und Facharbeiter auf den Flugplätzen, er 
geißelte die Vergeudung von Steuergeldern in einem schlecht 
kontrollierten Subventionswesen, er streifte zum Schluß ganz 
episodisch eine militärische Spielerei, die bereits durch eine 
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Reichstagsdrucksache den politisch Interessierten zugänglich 
war. Kreiser, damals stellvertretender Abteilungsleiter im 
Deutschen Verkehrsbund, ist in diesen Fragen sehr sachver~ 
ständig. Den Spion möchte ich seh.en, der seinen Auftrag
gebern eine Information zu bringen wagt, die bereits seit einem 
Jahr im Druck vorliegt. Er würde im Gleitflug vor der Tür 
landen. Außerdem hat die ,Weltbühne' im Laufe der Jahre 
genügend militärpolitische Artikel gebracht und dabei auf 
Tarnung verzichtet. Die ,Frankfurter Zeitung' meint zwar, daß 
wir uns häufig im Tone zu vergreifen pflegten. Eh bien, aber 
Hinterhältigkeit ist uns noch niemals vorgeworfen worden. 

Nur mit einiger Mühe bin ich von unsern Verteidigern zu
rückgehalten worden, einen Ablehnungsantrag zu stellen. Ich 
hatte zu diesem Senat nach seiner bestens bekannten Judika
tur gegen Pazifisten und Kommunisten nur ein herabgemin
dertes Vertrauen. Jahrelang hatte ich ,geschrieben, daß der 
IV. Strafsenat nicht das Recht der Deutschen Republik spricht, 
sondern durchaus die Gepflogenheiten eines Standgerichts an
genommen hat. Sollte der Mann von der ,Weltbühne' dort 
Objektivität erwarten? Im Herbst 1930 hatte im gleichen 
Saal und vor dem gleichen Vorsitzenden, Herrn Reichsgerichts
rat aaumgarten, Adolf Hitler das berühmte Wort von den 
"rollenden Köpfen" gesprochen, und damals' hatte ich ge
sCQrieben (,Weltbühne' 1930, Nr. 40): "Man vergleiche die 
trockene Abfertigung des Staatssekretärs Zweigert', des 
Mannes der Reichsregierung, mit der entgegenkommenden 
Geste für Hitler... Das Reichsgericht ahnt den Herrn von 
morgen. " Was Hitler mit einem spinnwebdünnen Tuch von 
Legalität umkleidet vor dem höchsten Gericht verkündete, 
hieße bei Politikern, die nicht Koalitionsfreunde des Reichs
justizministers sind: Vorbereitung zum Mord. Max Hölz soll 
neulich im Sportpalast gesagt haben, daß man auch in Deutsch
land eine G.P.U. brauche, und flugs war der Arm der Gerech
tigkeit lang ausgestreckt. Wenn ein Gericht einen hochver
räterischen Plan, wie es in Leipzig geschah, mit Achtung an
hört, anstatt den Mann in eine Heilanstalt zu stecken oder als 
Verbrecher in Eisen zu legen, so ist dies 'ein recht deutliches 
Zeichen,daß die Vertreter der Staatsautorität entweder arg 
erschöpft sind oder daß sie schon mit schüchternen Fußspitzen 
den Boden neuer Tatsachen zu suchen beginnen." 

Ich wollte also einen Ablehnungsantrag stellen. Unsre 
Anwälte jedoch rieten dringend ab. Nicht nur der formalen 
Schwierigkeiten halber, nein, wir hätten reiches Material zur 
Verfügung, um den Tatbestand der Anklage zu erschüttern, 
genug Rechtsgründe, um ihren Geist niederzuzwingen. Wir 
wollten argumentieren, nicht demonstrieren. So zogen wir 
denn aus zur Hermannsschlacht: - zwei Angeklagte, vier Ad
vokaten. Max Alsberg, Alfred Apfel, Rudolf Olden, Kurt Ro
senfeid, vier Juristenköpfe, die eine schwer berechenbare 
Summ'e .vOn Qualität verkörpern. Als 'wir am 23. November, 
nachmittags 13 Uhr 30 aus dem Gerichtssaale kamen, da wuß
ten wirs: der Angriff der Jurisprudenz auf den IV. Strafsenat 
war siegreich abgeschlagen. Und als wir etwas verdattert über 
den scheußlichen steinernen Korridor gingen, da trafen wir im 
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muntern Plaudern mit unserm Ankläger einen leicht ergrau
ten, frisch aussehenden Herrn von untersetzter Statur,. der 
sich, nach seiner frohen Miene zu schließen, in bestem Einklang 
mit Gott und der Justiz zu befinden schien. Das war jener 
Prokurator des Reichs, ,der das Dezernat für Hochverrat und 
Spionage innehat. Das war Herr Jorns. 

Anderthalb Jahre Freiheitsstrafe? Es ist nicht so schlimm, 
denn es ist mit der Freiheit in Deutschiand nicht weit her. 
Mählich verblassen ,die Unterschiede zwischen Eingesperrten 
und Nichteingesperrten. Jeder Publizist, der in bewe~ter Zeit 
seinem Gewissen folgt, weiß, daß er gefährdet lebt. Die beste 
politische Publizistik wurde stets heimlich' in Dunkelkammern 
geschrieben. nächtlich an Mauern geklebt, während Denun
zianten durch die Straßen schlichen und auf den großen 
Plätzen die Soldaten in Karrees standen. Wer, wie der 
Schriftsteller; an die immaterielle Kraft des in die Welt hin
ausgeschleuderten Wortes glaubt, der wird also nicht jammern, 
wenn dieses, Körper geworden, als Gummiknüppel oder Stahl
mantel oder Gefän~nishaft wieder auf ihn zurückprallt. 

Gewiß, die Zeiten sind bewegt, aber die Justiz ist es gar 
nicht. Die politische Justiz namentlich trottet hinter der Zeit 
her, so weit sie nicht mit kühnem Sprung über die Gegenwart 
sich mit den Machthabern von morgen gut zu stehen sucht. 
Hoher Senat, Herr Vorsitzender -! Wenn das vor Jahr und 
Tag in Deutschland ausgel!ebene Schlagwort von 'der Justiz
krise nicht verstummen will, so liel1t die Verantwortung dafür 
vornehmlich bei Ihnen, meine Herren Reichsgerichtsräte! 
Justizkrise, damit will niemand das Amtsgericht von Kuh
schnappelanprangern, das sich redlich mit seinen Akten
stößen herumquält, auch nicht das Kammer/!ericht zu Berlin, 
von dem kaum jemand spricht urid gel!en das keine Broschüren 
geschrieben werden. Justizkrise, die findet ihre Verkörpe
rung in der leipzil!er Reichsanwaltschaft und in dem politischen 
Gerichtshof, . im IV. Strafsenat. Dort ist jene unselige Staats
raison entstanden. die alle Gefahr ausschließlich links sucht, 
die jeden roten Funktionär mit Zuchthaus bedroht, die den 
literarischen Hochverrat erfunden hat und ihn bis auf Kol
porteure und Setzerjungen ausdehnt. Dort hat die Reaktion, 
als Rechtsprechung der Republik maskiert, ihr Hauptquartier 
aufgetan. Wenn heute die Kommunisten der ·demokratischen 
Republik in so erbitterter Feindschaft ge!!enüberstehen, daß 
ihnen der (>ffene Fascismus manchmal passabler scheint als der 
Staat der Weimare,r Verfassung, so ist das nicht allein partei
politische Verwirrung, so ist das zu einem großen und schlimmen 
Teil Ihr Werk, meine Herren Reichsrichter! Ihr Senat ist der 
Staatsgerichtshof der Republik, aber Ihre Tätigkeit hat sich im 
ganzen darauf beschränkt, dem Reichswehrministerium ge
legentliche Unannehmlichkeiten zu ersparenj was Sie sonst zur 
Rettung von Sicherheit und Ordnung unternommen haben, Gott 
verzeih es Ihnen! 

Vor diesem Tribunal hatten wir uns also zu verantworten. 
Der Reichsanwalt ist kein Torquemada sondern ein höflicher 
jüngerer Herr, der angenehmerweise nicht emphatisch wird 
und seine schwerkalibrigsten Argumente so leger vorträgt wie 
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eine Einladung ins Cafe Felsche. (Ich hoHe, damit die 
Schweigepflicht nicht zu verletzen.) Der Ankläger bleibt übri
gens durchweg sehr reserviert. Seine Rolle übernimmt, wie 
so oft bei deutschen Gerichten, der Herr Präsident. Nichts 
gegen Herrn Baumgarten! Er besitzt vollendete Manieren, er 
hat eine sehr cavaliere Art, die unvermeidlichen Zwischen
fälle zu behandeln. Aber sehr bald merken wir, daß wir bei 
diesem so liebenswürdigen Herrn recht arg ins Hintertreffen 
kommen. Er holt, zum Beispiel, zu meiner Kennzeichnung das 
lange durch Amnestie getilgte Urteil des Femeprozesses von 1927 
heraus. Ein politischer Tendenzprozeß, der in erster Instanz 
mit einer Gefängnisstrafe endete, die in der Berufung in Geld
strafe umgewandelt wurde. Jetzt erfahren wir auf Grund eines 
höchst gerichtlichen Entscheides, daß auch Amnestie keinen 
Strich unter Vergangenes bedeutet. Jetzt werden die Kon
klusionen eines offensichtlich nationalistisch und militaristisch 
denkenden Richters verlesen, aus denen sich ergeben muß, daß 
ich mit der Ehre von Offizieren höchst leichtfertig umgehe. So 
kehrt ein in einem politischen Prozeß ausgesprochenes Urteil 
in ganz andrer Zeit und unter andern Voraussetzungen wieder. 
Eigentlich existiert es nicht mehr, weil die Epoche, in der es 
gefällt wurde, vorüber ist, weil alle politischen Strafen an be
stimmte Zeitläufte und Entwicklungsphasen gebunden sind. So 
dachten wir bisher, aber das· gilt nicht beim Reichsgericht. 

Mit ·eihigem Schrecken denke ich daran, wie es in der ge
fährlich höflichen Luft dieses Gerichtshofes wohl einem un
beholfenen Proletarier ergehen mag, der so viel Verbindlichkeit 
gegenüber doch den Haß, der ihm auf der Zunge brennt, nicht 
bändigen kann, und in dessen Herzen trotzdem eine kleine Hoff
nung auf Gerechtigkeit zitternd atmet. ,Wir haben ihm gegen
über den Vorzug der Illusionslosigkeit. Wir haben Distanz. 
Wir regen uns ebenso wenig auf wie die Herren jepseits des 
grünen Tuchs. Hier werden verschiedene Sprachen gesprochen, 
hier hilft kein Toussaint-Langenscheidt, kein Esperanto. Hier 
gilt, was Rud.yard Kipling von Europa und Asien dichtete: 
"Osten ist Osten und Westen Westen, und niemals werden· 
sie sich treffen." 

Neben mir sitzt mein Mitangeklagter Kreiser. Ich seh,e 
sein gutes gebräuntes Schwabengesichtj ein prachtvoller Kerl, 
mit dem man Pferde stehlen kann, aber keine militärischen 
Geheimnisse. Von dem würde man in jeder andern Umgebung 
wissen, ·daß er sein innerstes Wesen in den offen hlickenden 
Augen trägt, während er hier in grotesker Transfiguration ein 
ertappter Spion, Mitglied einer höchst ehrenrühri~en Branche 
wird. Wie unwirklich ist überhaupt dies Ganze! Der große 
Saal mit zwei Emporen liegt leer da und verdämmert langsam. 
Die paar Mitspieler sitzen vom zusammengedrängt, die 
Stimmen verhallen hohl im Riesenraum. Unheimlich, So ein 
Theater ohne Publikum. Durch die hohen bunten Glasschei
ben, die mit allegorischen Damen mehr als besetzt sind, fällt 
mit dem sinkenden Tag ein grünliches Licht und liegt wie Pa
tina auf den roten Talaren. Das ist die Grundfarbe von Hoff
manns Erzählun~en. Da ,dringt plötzlich lautes Kinderlachen 
in den Spuk. Draußen, nur durch etwas Stein und Glas von 
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uns getrennt, spielen Kinder und tanzen juchzend über die 
breite Auffahrtrampe. Es gibt also doch noch etwas andres. 
Es'hat nur ein' Stümper an der Zeitmaschine hantiert und uns 
in spaßhafter Anwandlung in ein Stück aus der Aera Metter
nich oder dem Sozialistengesetz hineingeworfen. Gleich wird 
ein verstiindiger Mensch kommen tinddie Geschichte wieder 
regulieren. Denn ein paar ScIrritte weiter lachen Kinder, 
rasseln Autos vorüber. Dort draußen ist 1931. 

Kehren wir also in dieses deutsche Jubeljahr zurück, in 
dem man zwei Schriftsteller wegen V erra tes militärischer Ge
heimnisse verurteilt, weil sie vor zweieinhalb Jahren auf ein 
paar kostspielige budgetäre Kunststücke hingewiesen haben, 
die zu Lasten des auch damals schon genug geplagten deut
schen Steuerzahlers gefingert worden sind. Ausspionieren 
kann man nur ein Geheimnis, nur etwas Verborgenes, und hier 
war höchstens etwas öffentlich Unbekanntes. Hier ruhte 
die Sensation. die wir verbrecherischerweisean fremde 
Regierungen gelangen ließen, schon ein Jahr in einer 
Reichstagsdrucksache. Das große Geheimnis war auf den 
Flugplätzen Deutschlands - und also auch des Auslands -
wohlbekannt Im Frühjahr 1929 lebten wir noch unter den 
Nachwehen des Lohmannskandals, und bald darauf brach im 
Reichstag das Unwetter über den Luftfahrtetat des Herrn Mi
nisterialdirigenten Brandenbur,g herein. Eine ungewöhnliche 
Etatskürzung war die Folge. In dieser Zeit ist der Artikel 
Kreisers geschrieben worden. Er wandte sich gegen die 
düstere Betriebsamkeit kommerziell begaMer Offiziere, die 
Millionen von Reichsmitteln in hoffnungslose Unternehmungen 
gesteckt hatten. In den Zeiten der verblichenen Schwarzen 
Reichswehr wurden militärische Institutionen zivil getarnt. 
Daran zu tipI>en, war Landesverrat, bis schließlich das große 
Unglück von Küstrin passierte, Herr GeBIer seine heimlichen 
Heerscharen öffentlich als "nationalbolschewistische Haufen" 
denunzieren mußte und seine legalen Bataillone gegen seine 
illegalen vorschickte. In der Aera Lohmann lagen die Dinge um
gekehrt. Damals wurden höchst zivile, höchst merkantile 
Unternehmungen militärisch getarnt, Und als vaterländische 
Heiligtümer erklärt, weil darin erwerbstüchtige Offiziere ihr 
Wesen trieben. ' 

Man darf sich von Prozessen dieser Art, so infamierend 
die Anklage auch sein mag, nicht bluffen lassen. Das Ausland 
ist, wie jeder Kundige weiß und jeder Unkundige durch Zei
tungsstudium erfahren kann, bestens unterrichtet, und zwar 
nicht aus der deutschen Presse, die sich musterhaft diskret 
verhält, sondern durchweg aus dem Geschwätz von intim Be
teiligten, die das Maul nicht halten können, Auch unsre chau
vinistische und militärfromme Presse packt oft in re
nommistischer Laune die tollsten Dinge aus, ohne daß es der 
Reichsanwalbehaft einfiele, hier ein Wort der Ordnung zu 
sprechen. Es ist überhaupt die Frage, welchem Zweck 
diese Landesverratsprozesse dienen: sollen sie das Wissen des 
Auslandes oder das des Inlandes verhindern? In all den Jah
ren, wo um solche und ähnliche Dinge gestritten worden ist, 
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hat es sich gezeigt, daß bestimmte Stellen in der Reichswehr 
die Neugier des deutschen Steuerzahlers' mindestens in glei:' 
chem Maße fürchten wie den Geheimdienst des französisclaeri 
oder englischen Generalstabs. Der Feind, vor dem etwas ver':' 
steckt werden soll, sitzt meistens nicht in Paris oder Genf 
sondern im Haushaltsausch\fß des Deutschen Reichstags. 

Es fehlt in Deutschland sehr an jener Budgetredlichkeit, die 
das englische Regierungssystem at1$zeichnet. Es fehlt der Sinri 
für demokratische Kontrolle, für die unbedingte Hochachtung vor 
dem aus Steuergroschen zusammengeflossenen Staatsgeld. Be
greift man nicht heute nach dem Zusammenbruch der deut
sch~n Finanzen, daß es nicht nur politisch richtig war sondern 
auch von moralischer Gewissenhaftigkeit zeugte, schon im März 
1929 auf fehlgeleitete, schlecht angewandte Subventionen zu 
verweis~n? Womit Reichsmitteln heimliche Gründungen statt
gefunden haben, die sich der Beaufsichtigung entziehen, da muß 
eine Sphäre von Korruption entstehen, in die hineinzuleuch
ten nicht Landesverrat, nicht Spionage bedeutet sondern Ver
dienst um die öffentlichkeit. 

. Es steht in unserm Falle nicht zur Debatte, ob es im wohl
verstandenen Interesse der Allgemeinheit liegt, auch wirklich 
vorhandene militärische Rüstungen, die den Friedensver
trägen widersprechen, offen aufzudecken, weil eine vernünf
tige Gesamtpolitik durch eine geldfressende und in der Praxis 
nutzlose Soldatenspielerei immer wieder durchkreuzt' wir,d. Das 
steht hier, wie gesagt, nicht zur Debatte. Hier handelt es sich 
nur um die Frage, ob der Ressortpatriotismus des Reichswehr
ministeriums zum nationalen Schibboleth werden soll. Wir 
haben nur ein kleines Heer aber einen großen Militarismus. Wir 
sind allzu sehr gewohnt, uns vor Generalen zu ducken, die mit 
der Faust auf den Tisch schlagen. Ober die Stellung der Mili
tärs im demokratisch-republikanischen Staat hat Georges Cle
menceau, der letzte große Jakobiner Frankreichs, in seiner Ver
teidigungsrede für Emile Zola Endgültiges gesagt: "Das Prin
zip der bürgerlichen Gesellschaft ist das Recht, die Freiheit, 
die Gerechtigkeit. Das Prinzip der militärischen Gesellschaft 
ist die Disziplin, der Befehl, der Gehorsam... Die Soldaten 
haben nur Daseinsberechtigung, weil sie das Prinzip verteidi
gen, das die bürgerliche Gesellschaft darstellt." Diese Grund
sätze, die nach Auffassung deutscher Offiziere gewiß an Hoch
verrat grenzen, hat Clemenceau in Frankreich zur Anwendung 
gebracht, mit ihnen hat er den Krieg gewonnen. 

Immer wieder ist in diesen Tagen von deutschen und 
ausländischen Blättern ,gefragt worden, wie es denn möglich 
gewesen sei, daß die Reichsregierung diesen Prozeß über
haupt stattfinden lassen konnte. Nicht der Artikel Kreisets 
is~ d~m Wohle des Reic~s abträglich gewese?, son~erndie~er 
lelpZlger Prozeß und sem Ausgang. Wenn 1m Dntten Reich 
erst eimnal nach d'er Plattform von Boxheim regiert werden 
wird, dann werden Verräter wie Kreiser und ich ohne Auf
hebens füsiliert. Wir sind noch nicht ins SA.-Paradies eingegan
gen, wir wahren noch das Dekorum des Rechtsverfahrens, wenn 
auch nicht völlig seinen Geist. Da man in Leipzig gegen uns 
hinter verschlossenen Türen verhandelt hat, wäre eS nur kon-
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sequent gewesen. nicht nur die Urteilsbegründung, sondern 
auch den Urteilsspruch selbst geheimzuhalten, damit nichts 
davon in die WeIt dringe. So aber steht die deutsche Außen
politik jetzt, kurz vor der Eröffnung der Abrüstungskonferenz, 
vor arger Schädigung und lästigem Verdacht. Und was selbst 
im Lande verhindert werden sollte, die öffentliche Erörterung, 
sie ist da. Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion hat 
soeben die folgende Interpellation eingebracht. Sie ist in vie
len Blättern abgedruckt worden: 

"Am 23. November 1931 hat das Reichsgericht zwei 
Schriftsteller wegen Verbrechens gegen § 1 Absatz 2 des Ge
setzes über Verrat militärischer Geheimnisse zu je 1 Jahr 
6 Monaten Gefängnis verurteilt. 

Dem Verfahren, das zu dieser Verurteilung geführt hat, 
liegt ein Aufsatz .mit der überschrift "Windiges aus der deut- . 
sehen Luftfahrt" zugrunde, der in Nummer 11 der Zeitschrift 
,Die Weltbühne' vom 12. März 1929 erschienen war. In die
sem Aufsatz sind keine Geheimnisse enthalten, sondern nur 
Dinge erwähnt worden, die entweder in einer breitern öf
fentlichkeit bekannt oder sogar im Protokoll der 312. Sitzung 
des Ausschusses für den Reichshaushalt vom 3. Februar 1928, 
gedruckt zu lesen waren. Nicht nur in dem Prozeß, der zu 
der Verurteilung der beiden Angeklagten geführt hat, son
dern auch für die Verkündung der Urteilsbegründung war die 
öffentlichkeit ausgeschlossen, da angeblich eine. Gefährdung 
der Staatssicherheit zu besorgen war. Darü.ber hinaus hat der 
zuständige Senat des Reichsgerichts es für notwendig gehal
ten, allen Beteiligten unbedingte Schweigepflicht über alle 
während' des Prozesses zu ihrer Kenntnis gelangenden Umstände 
aufzuerlegen. . 

Wir fragen die Reichsregierung: 
1. Ist sie bereit, über die nähern Umstände, die zur Ein

leitung des Verfahrens geführt haben, Auskunft zu geben und 
insbesondere darüber, weshalb der Prozeß erst zweieinhalb 
Jahre nach dem Erscheinen des betreffenden Artikels statt
gefunden hat? 

2. Ist es wahr, daß die Bearbeitung der Anklage in die
sem Prozeß in dem Referat des Reichsanwalts Joins erfolgt ist? 

3. Ist die Reichsregierung bereit, die Urteilsbegründung 
bekanntzugeben ? 

4. Hält die Reichsregierung ei11, Geheimverfahren, wie es 
bei diesem Prozeß vom Reichsgericht geübt wurde, für ge
eignet, das Vertrauen des deutschen Volkes in die deutsche 
Rechtsprechung zu, stärken? 

5. Ist die Reichsregierung der Meinung, daß durch' die 
Art, in der der Prozeß vor dem Reichsgericht ,geführt wor
den ist, im Ausland nicht viel falschere Auffassungen wegen 
angeblicher deutscher Geheimrüstungen entstehen können, als 
sie vor der Durchführung des Prozesses bestanden haben? Ist 
dies vielleicht die' Meinung des Auswärtigen Amtes gewesen? 
War die Verzögerung des Prozesses darauf zurückzuführen, daß 
das Aus'Yärtige Amt aus außenpolitischen Gründen die Durch
führung des Verfahrens für falsch hielt? 
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, 
6. Ist die Reichsregierung bereit, alle &:hri(te zu tun, um 

die Vollstreckung dieses Urteils des Reichsgerichts zu ver-
hindern?" . .. 

Die sozialistische. Interpellation präzisiert' die Fragen 
durchaus richtig. Findet das W eltbüh~n-UrteilNachfolge, so 
wird der Rest der Pressefreiheit in Deutschland der schnellen 
Vernichtung ausgesetzt sein. Wenn die Prüfung eines dunklen 
Etatpostens als zuchthauswürdiges Verbrechen bewertet wer
den kann, dann ist die akute Gefahr vorhanden, daß jede 
kritische Äußerung und daß schließlich auch das gesamte Nach
richtenwesen unter die Tyrannei des Spionageparagraphen ge
rät. Diese sehr gefährliche Möglichkeit hat unser Prozeß deut
lich aufgezeigt. 

Er bietet aber auch einen hellern Aspekt. Seit Jahren 
hat sich die Judikatur des IV. Strafsenats auf die Parteigän
ger des Linksradikalismus beschränkt, gelegentlich wurden zur 
Belebung des gleichförmigen Bildes auch ein paar Pazifisten 
hinzug.ezogen. Die Protestbewegung arbeitete ausschließlich 
links von der Sozialdemokratie, von einigen Außenseitern ab
gesehen. Der Protest ist ebenso Parteisache geworden, wie 
es die Pflicht jedes Kommunisten ist, mutig in sein Schicksal 
zu gehen. Der Weltbühnen-Prozeß deutet auf eine hoffnungs
volle Erweiterung der Arbeitsphäre des Reichsgerichts hin. 
Die öffentlichkeit ist aufgescheucht, die Blicke richten sich 
wieder nach Leipzig. Es wächst die Erkenntnis für das vom 
Reichsgericht in langen. Jahren. angestellte Unglück. Ich spreche 
den heißen Wunsch aus, daß die Empörung, die unser Prozeß 
vel'ursacht hat, auch den frühern Opfern der leipziger reic,hs
gerichtlichen Justiz zugute kommen möge, daß sie sich vor 
allem den proletarischen Opfern zuwenden möge, die unbeachtet 
in den Gefängnissen verschwunden sind,daß eine V olksbewe
gung ,daraus wachse, die dieser politisierten Justiz,. die mit 
Politik noch weniger zu! tun hat als mit Justiz, endlich den 
Abschied gebe. So schön und ehrenvoll die Sympathiekund
gebungen für Kreiser und mich sind, sie dürfen nicht in der 
individuellen Sphäre bleiben. Die Protestationen müssen in 
den Bereich des politischen Kampfes gegen die machtvoll or
ganisierte Konterrevolution getragen werden. 

Wir stehen an einem schicksalsvollen Wendepunkt. . In 
absehbarer Zeit schon kann der offene Fascismus ans Ruder 
kommen. Dabei ist ganz gleichgültig, ob er sich seinen Weg 
mit sozusagen legalen Mitteln freimacht oder mit solchen, 
wie sie der Henkerphantasie eines hessischen Gerichtsasses
sors entstiegen sind.' Das Wahrscheinliche dürfte eine Zu
sammenfassung von beiden Methoden sein: eine Regie
rung, die beide Augen zudrückt, während die Straße der 
Hooligan- und Halsabschneiderarmeeder SA.-Kommandeure 
ausgeliefert bleibt, die jede Opposition als "Kommune" blutig 
unterdrücken. Noch ist die Möglic;hkeit der Zusammenfassung 
aller anti-fascistischen Kräfte vorhanden. Noch! Republika
ner, Sozialisten nud Kommunisten, inden großen Parteien Or
ganisierte und Versprengte - lange werdet ihr nicht mehr 
die Chance haben, eure Entschlüsse in Freiheit zu fassen upd 
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nicht vor der Spitze der' Bajonett~' Die Zeit der isolierten 
Aktionen geht. zu Ende, der Bür:gerkrieg der Sozialisten wird 
seinen eifrigsten Kombattanten' plötzlich fragwürdig. In die
sen ganz großen Dingen spielt der Weltbühnen-Prozeß nur 
eine bescheidene Rolle,aber die Bewegung, die er im Ge
folge hat, gibt doch wieder eine ferne Vision von der Macht 
kameradschaftlichen Abwehrwillens, der sich nicht nur schüt
zend vor einzelne Personen .stellt, sondern eine Sal:he groß 
auf die Fahne schreibt. Wir wollen mit dem starken Wort 
von der Roten Einheitsfront keinen vorschnellen, die natür
liche Entwicklung sahä.,digenden Unfug treiben. Es ist noch 
lange nicht so weit, noch sind die Hemmnisse zu groß. Noch 
kämpft die deutsche ArbeiterschaH gegen Wind und Sonne. 
Aber es ist heute die beglückende Tatsache zu verzeichnen, daß 
der Sinn für das wieder wächst, was der größte deutsche Frei
heitsdichter etwas zu pathetisch aber doch mit einem Feuer 
ausgedrückt hat, das auch in unsrer härter und sachlicher ge
wordenen Zeit noch brennt: "Es ist ein Feind, vor dem wir 
alle zittern, und eine Freiheit macht uns alle frei'" 

fragen und Meinungen 
Der Weltbühnen-ProzeB hat in der ausländischen Presse ein 

Echo gefunden,' das den verantwortlichen' Leitern unsrer A ußen
politik zu denken geben sollte. Wir lassen hier zwei angelsächsische 
Stimmen folgen, die um so bemerkenswerter sind, weil sich die 
englische und amerikanische Presse in solchen Dingen oft von der 
französischen Beurteilunj{ distanziert. 

. ,The Times', vom 25. November 
In den letzten Tagen haben deutsche Gerichte zwei beun

ruhigende Urteile gefällt. Am Freit~g verurteilte das Ober
landesgericht Breslal1 einen Ausländer, gegen den unter Aus
schluß der öffentlichkeit ver.handelt wurde, zu sechs Monaten 
Gefängnis wegen versuchten. Landesverrats; Name und Natio
nalität des Angeklagten wurden öffentlich nicht bekanntgegeben, 
aber das gut informierte ,Berliner Tageblatt' hat festgestellt, 
daß er Pole ist und a~ek1agt war, seiner Regierung von den 
Vorgängen bei der großen Stahlhelmparade berichtet zu haben, 
,die v·or dem frühern Kronpdnzen von Preußen in Breslau, nahe 
der polnischen Grenze, am 31. Mai 1931 aobgehalten wurde .... 
Die Ziele des Stahlhelms sind: Wtiederbelebung des kriege
rischen Geistes in Deutschland und Aufhebung, mehr als Re
vision, des Versailkr Vertrages. Aber der Stahlhelm ist in 
keinem ~inne eine' offizielle Körperscl1aft. Die Reichsregierun.g, 
welche die Stahlhelmbewegung im Jahre 1922 zu unterdrücken 
versuchte und gewußt haben muß, daß die Preußische Regie
rung sie im Jahre 1929 zeitweise im Rheinland und in Westfalen 
unterdrückt hat, begegnete einem polnisch'en Protest gegen den 
bresla.qer Autfmarsch und' gegen die provozierenden Reden, die 
dort gehalten wurden, mit der Antwort, daß der Stahlhelm eine 
private Vereinigung von ehemaligen Soldaten ohne "mHitärische 
Ziele" sei. Unser berliner KorresPondent weist darauf hin, 
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wenn die durch die Reichsregierung ,geg,ehene Erklärung über 
den StahLhelm korrekt i.st, daß dann die Lage eines Äusländers, 
der seinen, Äufmärschen z,usah, derjenigen eines deutschen Be
suchers' in England ,gleich käme, der einem AJldmarsch der 
Britischen Legiontbeiwohnte. D~e·. breslauer Polizei ... und der 
Gerichtshof ... nehmen offensichtlich 'eine andre Stellung zu der 
Wichtig,keit dieser militärischen Organisation ein, und ihre 
Handlungen stärken unausbleiblich die durch die heftigen Wi
dersprüche in der deutschen Politik hervor~enifenen Berurch
t.un,gen andrer Länder. 

Diese Mißstimmung wird verstärkt durch' den Spruch von 
achtzehn 'Monaten Gelfängnis, den das Reichsgericht in Leipzig 
gegen den Hera,us·geber einer deutschen radikalen Zeitschrift 
und den Autor eines Artikels über deutsche Luftschiffahrt, den 
er in dieser Zeitschrift veröffentlicht hatte, ,fällte. Man sprach 
sie des Verrats militärischer Geheimnisse schuldig. Vor Be
·gründung des Urteils schloß das Reichsgericht die öffentlichkeit 
aus, da die Bezugnahmen auf den inkriminierten Artikel und 
die amtlichen Geheimnisse, die, wie man fand" in ihm 
enthalten sind, öffentlich ·nicht verlesen werden konnten, 
ohne die nationale Sicherheit zu ·gefährden. 'Wiederum stehen 
hier fremde Mächte einer seltsamen Divergenz zwischen den 
offiziellen deutschen Erklärungen und dem Urteil eines deut
schen Gerichts ~egenüber. Der Vertrag von Versailles ver
·bietet Deutschland, militärische Luftstreitkräfte zu unterhalten. 
Der Autor des 'beanstandeten Artikels, der selbst Pi,lot war, hat 
die enorme Aufwendung öffentlicher Gelder mr die Aviatik 
kritisiert und darauf hingewiesen, daß ein Teil dieser Ausgaben 
eher zu militärischen als zu zivilen Zwecken verwandt würde. 
,Die demokratische Presse Deutschlands ist durch den Angriff auf 
die ;Pressefreiheit außerordentlich überrascht und bestürzt über 
die unausbleibliche Wirkung dieses Urteils auf die Meinung 
des Äuslandes. Die ,Vossische Zeitung' und andre einflußreiche 
Zeitungen meinen, daß ,diese schwere Verurteilung im Auslande 
die Vorstellung erwecken muß, das Reich habe wichtige mili
tärische Geheimnisse zu verbergen. Ihre Kritik ist durchaus 
berechtigt. Nach dem breslauer Spruch, der den Eindruck auf
kommen läßt, als sei der StahLhelm eine Art von Hilfsarmee. 
die sich der geheimen Unterstützung durch die Regierung des 
entwaffneten Reiches edreut, kommt nun dieses Urteil mit seiner 
Andeutung, daß das deutsche ZiviHlugwesen, wenn es auch nicht 
eine camouflierte J:uftflotte ist, doch wenigstens z,u einer schnel
len Umwandlung für militädsche Zwecke bestimmt ist. Zwei
fellos gibt der' Kontrast zwischen diesen Urteilen und der stän
digen allzu .sehr aufgebauschten Klage, daß Deutschland durch 
seine Treue zu dem Entwaffnungsvertrag jetzt unverteidigt 
zwischen den bewaffneten Nationen stehe. viel7ludenken. A,ber 
dieser Kontr,ast versieht andre Mächte mit dem, was ihre 
Freunde gute Grunde und ihr~ Kritiker .gute Entschuldigungen 
für die Aufrechterhaltung ihrer gegenwärtigen Rüstungen nen-' 
nen werden. . 

Die .Albrüstungskonferenz nähert sich. Ihr Erfolg wird größ
teriteils von dem Vertrauen abhängen, das die Nachbarn in 
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Deutschlands guten WHlen setzen. In einem von den ,Times' 
am 11. Juli veröffentlichten Brief Sir Äusten Chamberlain.s 
bittet dieser, die deutsche Regierung und das deutsche Volk 
"damit aufzuhören, Hindernisse in den Weg der Friedensmacher 
zu werfen, .und ~rnsthaft bemüht zu bleiben, die agents provo
cateurs, die in Deutschlands Mitte tätig gewesen sind, zu ent
mutigen und in Europa das Vertrauen zu i'hremguten W,lllen 
und ihrer Treue wieder herzustellen, dae Ereignisse der letzten 
Zeit so sehr zerstört h~ben". 

Die Urteile von Breslau und Leipzig können seine Bitte 
nur verstärken. 

* ,New York Eveninll Post', vom 24. November 
Deutschland hat ,durch ,das heutige, Reichsgerichtsurteil seine 

Stellung auf der bevorstehenden Abrüstungskonferenz erheb
lich geschwächt. Denn das Urteil bestätigt, daß die Organi
sation der Zivilflotteeine Umgehung des Versailler Vertrages 
ist und die Basis für eine schnelle Umwandlung in eine Mili
tärflotte bildet. Das Vergehen des Landesverrats wird in 
einem Artikel der liberalen Wochenschrift ,Die WeIt
bühne' vom März 1929 erblickt. Nichts hat sich seitdem an 
den Tatsachen geändert, die ohnehin jedem ausländischen Be
obachter in Deutschland bekannt waren. Das Gericht verur
teilte den Herausge,ber der ,WeItbühne', Carl von Ossietzky, 
und den Verfasser des Artikels, Walter Kreiser, zu achtzehn 
Monaten. Gefängnis wegen Landesverrats und gibt so still
schweigend zu, daß der Artikel auf Wahrheit beruht. Denn 
wenn keine Geheimnisse da wären, konnte auch keines ver
raten werd'en. In zweierlei Hinsicht ist das Urteil außeror
dentlich bemerkenswert. 

Erstens: es ist das härteste Urteil, das jemals über einen 
nicht~kommunisHschen Publizisten verhängt 'wurde, und es ist ty
pisch für die rigorose Behandlung, die deutsche Gerichte jetzt 
jedem zuteil werden lassen, der mit einer Rückkehr zum 
Vorkriegsmilitarismus in Deutschland nicht einverstanden ist. 
Zweitens sollte man ,annehmen, daß die Regierung oder wenig
.stens das Auswärtige Amt dieses Urteil nicht billige, denn es 
lenkt die Aufmerksamkeit der öffentlichkeit auf Vorgänge, 
die sonst vielleicht längst vergessen oder übersehen worden 
wären. Deutschland, dessen Argumentation vor der Ab
rüstungskommission immer darauf hinaus ging, daß der Ver
~ailler Vertrag erfüllt sei und es gänzlich abgerüstet habe, wird .. 
sich jetzt erneut gegen den Vorwurf verteidigen müssen, daß es 
eine verbotene Lulftflotte unterhalte. Kritiker werden sich in 
Zukunft weniger auf den WeItbühnen-Artikel berufen als auf 
das Reichsgericht, ,das diesen Artikel fi~rso gefährlich hielt, 
daß es ihn mit achtzehn Monaten Gefängnis bestrafte. Es 
gibt keine BerUfung und Ossietzky ... muß diese lange Strafe 
antreten. Charakteristisch für die Tendenz deutscher Ge
richte ist, daß nationalsozialistische Verräter' immer milder, 
meistens mit Festung verurteilt werden, während ein liberaler 
Kritiker des Militarismus mit gemeinen Verbrechern zusam
men eingesperrt wird. 
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